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Beratung 

§ 33a. (1) Stellt die Behörde eine Übertretung fest und sind die Bedeutung des strafrechtlich 
geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden 
des Beschuldigten gering, so hat ihn die Behörde, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen, mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Beendigung des strafbaren Verhaltens oder der 
strafbaren Tätigkeiten zu beraten und ihn schriftlich unter Angabe der festgestellten Sachverhalte 
aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist den den Verwaltungsvorschriften und behördlichen 
Verfügungen entsprechenden Zustand herzustellen. 

(2) Wird der schriftlichen Aufforderung innerhalb der von der Behörde festgelegten oder erstreckten 
Frist entsprochen, dann ist die weitere Verfolgung einer Person wegen jener Übertretungen, betreffend 
welche der den Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen entsprechende Zustand hergestellt 
worden ist, unzulässig. 

(3) Die Intensität der Beeinträchtigung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes ist jedenfalls nicht 
gering, wenn die Übertretung nachteilige Auswirkungen auf Personen oder Sachgüter bewirkt hat oder 
das Auftreten solcher Auswirkungen bei auch nur kurzem Andauern des strafbaren Verhaltens oder der 
strafbaren Tätigkeiten zu erwarten ist. 

(4) Die Intensität der Beeinträchtigung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes gilt als gering, 
wenn geringfügige Abweichungen von technischen Maßen festgestellt wurden und keine der im Abs. 3 
genannten Umstände vorliegen. 

(5) Abs. 1 und 2 sind jedenfalls nicht anzuwenden auf 

 1. Übertretungen von Verwaltungsvorschriften, die zur Strafbarkeit vorsätzliches Verhalten 
erfordern; 
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 2. Übertretungen, die innerhalb der letzten drei Jahre vor Feststellung der Übertretung bereits 
Gegenstand einer Beratung und schriftlichen Aufforderung durch die Behörde waren oder zu 
denen einschlägige noch nicht getilgte Verwaltungsstrafen bei der Behörde aufscheinen; 

 3. Übertretungen, die Anlass zu in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen einstweiligen 
Zwangs- und Sicherungsmaßnahmen geben; 

 4. Übertretungen, für welche die Verwaltungsvorschriften die Maßnahme der Entziehung von 
Berechtigungen vorsehen. 
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